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- Entwicklung der Gesamtvergütung 2/2021 bis 2/2025      

- Honorarkennzahlen je Arztgruppe 2/2025 
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Die Honorarabrechnung 2/2025 wurde auf Basis der geeinten Regelungen des Honorarvertrags 

2025 erstellt. Folgende Vorgaben sind umgesetzt:

 OPW-Steigerung + 3,85%, Schieberegler Morbidität/Demographie + 0,25565%

 Kassenwechslereffekt + 0,0484%

 Förderung aus dem Abschmelzvolumen AOP (rund 4,08 Mio.€ pro Quartal in 2025) 

 Erneute Bereinigung offene Sprechstunde bei Steigerung um mehr als 3% in der Arztgruppe

 Ab 2/2024 erhält jede Facharztgruppe mit RLV/QZV ihre eigene untere Quote (HVM-Änderung)

 Für die Vergleichsquartale 1/2023 und 2/2023 sowie 1/2024 sind immer die Ergebnisse nach

den Neuberechnungen nach HV 2023/2024 dargestellt
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Vorgaben zur Abrechnung 2/2025
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ENTWICKLUNG DER 

GESAMTVERGÜTUNG
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Entwicklung Versichertenzahlen
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Die Versichertenzahlen 
stagnierten in den 
Jahren 2020 und 2021, 
teilweise war die 
Entwicklung 
quartalsbezogen sogar 
leicht negativ.

Ab 3/2022 steigen die 
Versichertenzahlen 
wieder. Grund sind die 
Ukraineflüchtlinge, die 
nun mit eigener eGK 
versorgt sind.
Zuvor wurden diese 
nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz vergütet.

Im Vergleich 2/2025 zu 
2/2024 stieg die 
Versichertenzahl um 
10.170 (+ 0,2%).

 5.494.777  5.522.008  5.583.438  5.606.896



 Darstellung der Gesamtvergütung (GV = mGV+eGV) sowie der Gesamtvergütungsanteile 

für mGV (morbiditätsbedingte Gesamtvergütung) und eGV (extrabudgetäre 

Gesamtvergütung)

 Die mGV 2/2025 ist nach Ein-/ Ausdeckelung sowie HzV und ASV-Bereinigung dargestellt 

und beinhaltet die Fördermittel für förderungswürdige Leistungen, zur Förderung der 

fachärztlichen Grundversorgung und zur Anhebung der unteren Quote im fachärztlichen 

Versorgungsbereich

 Die dargestellte eGV 2/2025 beinhaltet die Finanzmittel zur Sicherstellung der ÄBD-

Strukturen in Höhe von 4,75 Mio.€, aber keine Auftragsleistungen
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Entwicklung der Gesamtvergütung
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Entwicklung der Gesamtvergütung

+4,0%-5,0% +5,4% +4,0%



ab 2/2021 Kennzeichnung von TSVG-Neupatienten & mGV-Überführung von Laborleistungen (GOP 32480 und 32557 EBM)
ab 1/2023 mGV-Überführung von humangenetischen Beurteilungsleistungen (GOP 01841, 11230, 11233 - 11236 EBM) & Zweitmeinungsverfahren sowie eGV-Überführung Strahlentherapie Kap. 25 EBM 
& mGV-Überführung der TSVG-Neupatienten | ab 3/2023 mGV-Überführung Kap. 19.4.2 EBM
ab 1/2024 mGV-Überführung GOP 34291, 34292 &GOP 11302 Zuschlag für genetische Analysen & Zweitmeinungsverfahren | ab 2/2024 Umsetzung der Förderung aus dem Abschmelzvolumen AOP & 
neue abrechnungsfähige Leistungen für Kindeswohlgefährdung (GOP 01681 - 01682 EBM) | ab 3/2024 eGV-Überführung der bestehenden  neues Zweitmeinungsverfahren sowie neue weitere Leistungen 
eGV
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Entwicklung der extrabudgetären Gesamtvergütung

-0,7%-0,7% +8,9% +5,7%

Kennzeichnungspflicht TSVG-
Neupatienten und Verlagerung in die eGV



ab 2/2021 Eindeckelung Laborleistungen (GOP 32480 und 32557 EBM)
ab 3/2021 Darstellung mit Berücksichtigung der TSVG-Korrekturbereinigung, Konstellation Neupatient endet zum 31.12.2022
ab 1/2023 Eindeckelung humangenetischen Beurteilungsleistungen (GOP 01841, 11230, 11233 - 11236 EBM) & Zweitmeinungsverfahren sowie Ausdeckelung Strahlentherapie Kap. 25 EBM
& Rückführung TSVG-Neupatienten in die mGV | ab 3/2023 Eindeckelung Kap. 19.4.2 EBM
ab 1/2024 Eindeckelung der GOP 11302 Zuschlag für genetische Analysen & Zweitmeinungsverfahren | ab 3/2024 Ausdeckelung GOP 34291 & 34292
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Entwicklung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung

+12,2%-8,0% +3,3% +2,9%

Kennzeichnungspflicht TSVG-
Neupatienten und Verlagerung in die eGV
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HONORARKENNZAHLEN



 Mit Quartal 3/2024 ist die Umstellung auf die "Neue Arztabrechnung" (NAA) erfolgt. 

Dies kann z.B. bei Arztgruppenbezogenen Auswertungen zu Brüchen in der Darstellung von 

Zeitreihen führen

 Mit der neuen Arztabrechnung wird die 9stellige LANR verarbeitet, d.h. Kennzeichnungen des 

Arztes mit seiner LANR werden entsprechend der 8. und 9. Stelle der LANR und der nun 

eindeutigen Arztgruppenzuordnung für jede Tätigkeit berücksichtigt

 Die „Honorartopfbestückung“ ändert sich durch Auflösung der Mehrfachzulassungen  die 

Anteile von Ärzten mit mehreren Zulassungen/ Tätigkeiten werden entsprechend der 8. und 9. 

Stelle der LANR in die Arztgruppen verteilt. Bisher waren diese Anteile immer komplett der 

Arztgruppe zugeschlagen, in die der Arzt von uns manuell nach Abrechnungsschwerpunkt 

zugeordnet war. Durch die korrekte Zuordnung zu einer Arztgruppe werden sich auch die RLV-/ 

QZV-Fallwerte und Arztgruppenfallzahlen verändern. Gleiches gilt für rechnerische Quoten und 

arztindividuelle Budgets
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Honorarkennzahlen (I)



 Die Honorarkennzahlen werden je Arztgruppe dargestellt

 Es liegt das Honorar vor Abzug Vwk, ÄBD-Beitrag/EHV-Umlage für EK+PK zugrunde

 Ab 3/2024 entfällt die Berechnung des taggenauen Zulassungsumfangs. D.h. wird ein Arzt 

unterquartalig zugelassen, gilt sein Zulassungsumfang lt. Zulassungsbescheid für das gesamte 

Quartal und wird in allen relevanten Berechnungen berücksichtigt

 Bei mehreren Tätigkeiten/ mehreren 9stelligen LANRs wird die Aufteilung des 

Zulassungsumfanges lt. Zulassungsbescheid durch die Anzahl der Tätigkeiten dividiert

 Das Honorar wird in die Vergütungsbereiche RLV-/QZV-/freie Leistung, Leistungen im Labor, 

Vorwegabzug und eGV-Leistungen gegliedert und die Veränderung sowohl absolut als auch 

prozentual dargestellt

 Die Auszahlungsquoten werden ebenfalls je Vergütungsbereich abgebildet
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Honorarkennzahlen (II)



 Zur besseren Übersichtlichkeit des Quartalsvergleichs wird das aktuelle Abrechnungsquartal 

sowie das Vorjahresquartal gegenüber gestellt

 Für Arztgruppen mit weniger als 15 Ärzten werden im Folgenden keine Honorarergebnisse 

ausgewiesen:

 vollzugelassene Ärzte für Phoniatrie/ Pädaudiologie

 vollzugelassene Internisten mit SP Endokrinologie

 vollzugelassene Ärzte für Humangenetik

 Im Gesamthonorar sind diese genannten Arztgruppen beinhaltet

 Mit Quartal 4/2024 werden bei den relevanten Arztgruppen mit RLV die untere Quote im 

aktuellem Abrechnungsquartal sowie zum Vergleich das Vorjahresquartal mit Angabe der 

prozentualen Veränderung dargestellt

 Ab 4/2024 laufen die Vorjahresquartalsabrechnungen unter den Bedingungen des jeweiligen 

aktuellen Abrechnungsquartals mit
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Honorarkennzahlen (III)



Haus-/ Kinderärzte

 Untere Quote HÄ 100%

 GB Kinderärzte 100%

 Restliche Lstg. KiÄ 100%*

 Allgemeine Lstg. 100%

 Föwü Leistungen 71,483%

 Haus-/Heimbesuche 100%

 NäPa 100%

*Zuschlag restliche Leistungen KiÄ 3,29 €/ Fall
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Quoten 2/2025

Fachärzte

 Restliche Lstg. PT 60,091%

 GB PFG 75,362% 

 Allgemeine Lstg. 71,939%

 Föwü Leistungen 77,460% 

 Haus-/Heimbesuche 71,124% 

 Pathologen Kap.19 85%

 Genetisches Labor 60%

Finanzierung aus Honorarkorrekturen FÄ:

Stützung Kap.19 - 929.670 €

Stützung genetisches Labor - 834.024 €

Stützung restl. Lstg. PT 0 € 

Stützung RLV-Überschreitung - 2.106.300 €

Überführung für Praxisbesonderheiten 2.000.000 €
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Honoraranalyse – Fachärzte gesamt
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